














Protokollllihrem zu unterschreiben ist. 

§ 8 - Auflösung und Aufbebung

Uei Aullösung oder Authebung des Vereins oder bei Wegfall 
stl'ucrbcgünstigtcr Z\.vccke fällt das Vennögen an das Deutsche Rote 
Kreuz. das es unmittelbar und ausschließlich für gemeinniitzige und 

mildtätige zu verwenden hat. 

§ 9 - Schlussbestimmungen

Diese Satzung tritt nach der Beschlussfassung durch die 
:vtitg.liederYersammlung in Kraft. 

Mittig Beschlossen am: 15.02.2024  

( l lnterschrifi ,·on min. 7 Griindungsmitgliedem)




